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Der Venvaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident

Dr, Höß und die Hoftäte Dr. Zens, Dr. Thoma, Mag. Nussbaumer-Hinterauer tlnd

Dr. N. Bachler als Richter, im Beisein des Schriftführers Mag. Lamprechl, über dle

Beschwerde des vertrcten durch

Mag. Dr. Wollgang G. Kiechl, Rechtsanwalt in 1070 Wien,

Lerchenfelder Straße 115/9, gegen den Bescheid des Bundesministers

vorn 20. l.j.dtz 2006, Zl. betreffend

Nebengebührenzulage zum Ruhegenuss, zu Recht erkannt:

Soweit sich die Beschwerde gegen die Bemessung der Nebengebührenzulage

zum Ruhegenuss für den Zeitraum bis zum 2. Dezember 2003 dchtet, wird sie als

unbegründet abgerviesen.

Im Ubrigen wird der angefochtene Bescheid wegen Rechtswiddgkeit seines

l r rh r l re .  a  ' ' gehoben.

Der Bund hat dem Beschwerdef,ihrer Aufwendungen in der Höhe von

€ 1- 171,20 binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu e$etzen.

En tsche idungsgründe :

Zur Vorgeschichte wird zunächst aufdie Darstellung im hg. Erkenatnis vom

31. J:inner 2006, 21. 2005,/1210099, verwiesen. Mit dem geDainten Erkenntnis wlrrde

eine Beschwerde des Beschwerdelührers gegen einen im Instanzerzug ergangonen

Bescheid der beiangten Behörde, mit rvelchem der Ruhegenuss des

Beschwerdeführers mit € 4.230,20 bemessen worden war, a1s unbegründet

abgewiesen. ln dem zitierten Erkenntnis teilte der Verwaltungsgeijchtshof die

Rechtsaufiässung der belangten Behörde, woDach der Ruhegemrssbemessung des

{14. Dezember 2006J


